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Staatskanzlei

-

Ministerium der Finanzen

Die Rundschreiben 

-

werden aufgehoben.

-

fentlicht:

-

richtete Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung 

-

errichten.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Anhang 1
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

folgenden Gegenständen:

-

-

-

-

-

-

terium bei der Geschäftsleitung des Landesbetriebs LBB 

veranlassen.

-

-

dem Landesbetrieb LBB geregelt werden.

-

fachlichen Dienstleistungen 

Das Land soll seinen Bedarf an neu auftretendem Raum- 

-

Der Landesbetrieb LBB wird von einer Geschäftsleitung ge-

-

-

-

-

schäftsleitung. 

-

-

Dem Beirat gehören an:

-

-

-

-
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-

Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung.

-

-

-

-

achten.

-

-

-

-

-

-

-

betreut. 

-

desministerien liegt.

-

-

-

-

tung. Die gerichtliche Vertretung bestimmt sich nach der Vertre-

-

-

1.

2.

-

 

und

sind.


